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REPUBLIK ÖSTERREICH 4L! 6 / A. B. 
Der Bundesminister für Verkehr -- 1//2. IT ZU . "/"1' ~ß 

Pr.Zl. 5 .. 905/70-I/1-1971Prä5.a-bm~,~72Wien~ am 9Q Februar 1972 

AlH'RAGEJ3EAIIJTWOR ~[lUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Dr. Blenk und Genossen: 
IlPro jektierungsarbeiten der BahnunterführlUlg 
Dornbirn-Schwefel tl (Nre 142/J-NR/71 vom 
17. Dezember 1971).· 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Zu Punkt 1): ----'--' 
Entgegen der ursprünglichen Absicht, denS"l:;reckenabschni tt 
IJauterach - J!'eldkirch nur für eine Höchstgeschvlindigkei t von 
120 km/h auszubau.en, hat der Vorstand d.er Österreichischen 
Bundesball ... "'1.en beschlossen, die Ausbaugeschwindigkeit mit 
140 km/n zu fixieren. Bei der Kreuzung mit der BlUldesstraße 
Dornbirn/Sch"t'lefel ca .. 100 m vor Beginn (im Sinne der Kilometrie
rung) des Balmhofes Dornbirn würde eine solche Höchstgesch\'lindig

keit im Kreuzungspunkt Straße/BabJl eine Verschiebung der Trasse 
um ca. 5,5 m bedingen. Es war daher zu prüfen, ob auch dieser 
Teilabschnitt für die Streckenhöchstgescb:windigkeit ausgebaut 
werden soll, oder ob mit Rücksicht auf die Nähe des Bahnhofes 
Dornbirn (Entfernung bis zum Aufnahmsgebäude ca. Y50 m) und 
den Umstand, daß in Dornbirn alle personenbefördernden Züge, 
also auch sämtliche Sc}ulellzüge und Triebwagenschnellzüge, 

halten, eine Herabsetzung der Streckenhöchstgeschwindigkeit 
im Kreuzungspur~t ins Auge gefaßt werden ka~~o 

Auf Grund dieser Überprüfung wurde im Jänner 1972 die Ent
scheidung im Sinne einer Herabsetzung der Streckenhöchst
geschwindigkeit im betreffenden Teilabschnitt auf 120 km/h 
getroffen. 
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Für den zweigleisigen Ausbau des Streckenabschnittes . 

Dornbirn - Sch\vefel \'lUrden nunmehr zHei Proj ekte fU.r 

eine Höchstgeschi'lindigkei t von 120 100/11. ausgearbeitet. 

Bei Anwendung des Nindesthalbmessers e:rgeben sich im 

Kreuzungspunkt nur Ullvleserrtliche Ve-oTsclliebungen der 

Gleisachse. Eine zur Bogeninnensei.te verschobene Gleis

tl"3sse würde vor allem bei deJ..~ Planung der Gemeinde

begleit- und Anschlußstraßen Verbesserungen ermöglichen, 

die ausschließlich der Stadtgemeinde Dornbirn zugute 

kommen. ·Die I)läne über die Gleisanlagen beider Lösungen 

im KreUZ1..D1gsbereich straße/Bahn ·",;urden am 4.Febru .. ar 1972 
dem J..Jnt der Voral'lberg>-;:r Landesregierung übermittelt. 

Dieses hat einvernellln~U.ch mit den Österreich:Lschen 

Bundesbahnen die Ge!J.eindevertr6tUl1g von Dornbirn auf-

gefordert, eine Tl'3ssenwahl bis längstens I'litte ]iebrua:c 

1972 l)ekanntzugeben. FU.r den Fall der vlahl einer ver

schobenen Trasse hätte die Stadtgemeinde Dornbirn die 

zur Ausflihrung benötigten G-rundflächen im Tauschvlege 

gegen die Grundstücke der derzeitigen Trasse zur Ver-

fügung zu stellen. 

Die Entscheidung über' den Baubeginn liegt ausschließlich 

bei der Vorarlberger Landesregieru...l1g als Bundesstraßen

verwaltung. 

Wien, am 9. Februar 1972 

Der Bundesminister: 
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